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Gesetzesänderung betreffend Bürgerrecht der Kinder eines
schweizerischen Elternteils.
(Inkrafttreten^ I.Juli 1985)

Am 14. Dezember hat das Parlament eine seit langem erhoffte
Aenderung des Bürgerrechtsgesetzes verabschiedet. In Zukunft
soll demnach jedes Kind einer Schweizerin durch Abstammung,
Adoption oder Einbürgerung automatisch mit der Geburt das
Schweizer Bürgerrecht erhalten. Bisher konnte das Kind einer
schweizerischen Mutter und ihres ausländischen Ehemannes das
Schweizer Bürgerrecht der Mutter nur dann von Geburt an
erwerben, wenn die Mutter von Abstammung Schweizer Bürgerin
war und die Eltern zur Zeit der Geburt ihren Wohnsitz in der
Schweiz hatten oder wenn das Kind in den übrigen Fällen nicht
von Geburt an eine andere Staatsangehörigkeit erwerben konnte.

Die Neuregelung beseitigt eine seit Jahren als ungerecht
empfundene Diskriminierung der Frau in bezug auf die Weitergabe

des Bürgerrechtes an ihre Kinder. Der mit einer Ausländerin

verheiratete Schweizer konnte den Kindern aus dieser
Ehe das Schweizer Bürgerrecht im Gegensatz zur mit einem
Ausländer verheirateten Schweizerin seit jeher voraus-
setzungelos vermitteln. Die am 4.Dezember 1983 beschlossene
Revision der Bundesverfassung beseitigt die letzten Schranken,
die sich bisher einer Aenderung des Bürgerrechtsgesetzes im
Sinne der Gleichberechtigung von Mann und Frau entgegengestellt

hatten. Da die Revision des Bürgerrechts der Ehegatten
sowie weitere Bestimmungen des

Bürgerrechtsgesetzes infolge
umfangreicher Vorarbeiten erst
in mehreren Jahren möglich sein
dürfte, beantragte der Bundesrat

dem Parlament, die einfacher
zu realisierende Revision des

Bürgerrechts der Kinder eines
schweizerischen Eiterteils
vorzuziehen. Die vorliegende Gesetzesänderung

ist das Resultat dieser
Bestrebungen.

(Die Gebühren pro Bewerber
betragen ca Fr. 17o.-)
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